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„wir sind UN.KONVENTION.ELL“
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wir sind 
UN.KONVENTION.ELL

- in der UN-Behindertenrechtskonvention festgeschrieben
- jeder Mensch - unabhängig von seiner Beeinträchtigung oder anderen Merkmalen –

muss an der Gesellschaft teilhaben und seine Fähigkeiten entfalten können
- Barrieren müssen abgebaut und Strukturen geschaffen werden, die Inklusion in allen

Lebensbereichen ermöglichen
- Inklusion ist Aufgabe aller Mitglieder der Gesellschaft.
- Am 10.12.1948 wurde die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte durch

die Generalversammlung der Vereinten Nationen verkündet. Im Jahr 1950 wurde durch
die UN-Resolution der 10. Dezember zum internationalen Gedenktag erklärt.[
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Meilensteine der Inklusion
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Bund

Gesetzliche Grundlagen



Menschen mit Behinderung
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UN BRK § 1 Satz 2
Zu den Menschen mit Behinderungen zählen Menschen, die langfristige körperliche, 
seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, welche sie in 
Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren an der vollen, wirksamen und 
gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern können.
In der Behindertenrechtskonvention geht es nicht mehr um die Integration von „Ausgegrenzten“, sondern darum, 
von vornherein allen Menschen die uneingeschränkte Teilnahme an allen Aktivitäten möglich zu machen.
Nicht das von vornherein negative Verständnis von Behinderung soll Normalität sein, sondern ein gemeinsames 
Leben aller Menschen mit und ohne Behinderungen. Folglich hat sich nicht der Mensch mit Behinderung zur 
Wahrung seiner Rechte anzupassen, sondern das gesellschaftliche Leben Aller muss von vornherein für alle 
Menschen (inklusive der Menschen mit Behinderungen) ermöglicht werden.

GG § 3 Satz 3
… Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.

wir sind 
UN.KONVENTION.ELL
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UN.KONVENTION.ELL•3/4 allgemeine Grundsätze und progressive Realisierung und

Staatenverpflichtung (Ratifizierung in Deutschland 2009!)
•5 Gleichberechtigung und Nichtdiskriminierung
•6/7 Frauen und Kinder
•8 Bewusstseinsbildung
•9 Zugänglichkeit (+ 21 Barrierefreiheit)
•10 Recht auf Leben
•11 Humanitäre Grundlagen
•12/13 Rechts- und Geschäftsfähigkeit und Zugang zur Justiz
•14 Freiheit und Sicherheit der Person
•17 körperliche Unversehrtheit
•19 unabhängige Lebensführung
•20 persönliche Mobilität
•21 Meinungsfreiheit und Informationszugang

(Gebärdensprache mittlerweile als eigenständige Sprache anerkannt)
•22 Achtung der Privatsphäre
•24 Bildung
•25/26 Gesundheitssorge und Rehabilitation
•27/28 Arbeit und Beschäftigung und soziale Sicherheit
•29/30 Teilhabe am öffentlichen, politischen und kulturellen Leben

UN BRK - Überblick
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Land
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Kreis
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Kommunen

In Arbeit / geplant (? seit 2017):
Ahrensbök, Bad Schwartau,
Fehmarn + Timmendorfer Strand

2. Auflage 

Beauftragte (in 11 von 20 
Kommunen/Gemeinden):
- Ahrensbök
- Bad Schwartau
- Eutin
- Fehmarn
- Heiligenhafen
- Neustadt
- Oldenburg
- Ratekau
- Scharbeutz
- Stocklsdorf
- Timmendorfer Strand

SH gesamt: 51
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BGG §4: Barrierefrei sind bauliche und sonstige Anlagen, Verkehrsmittel, technische 
Gebrauchsgegenstände, Systeme der Informationsverarbeitung, akustische und visuelle 
Informationsquellen und Kommunikationseinrichtungen sowie andere gestaltete 
Lebensbereiche, wenn sie für Menschen mit Behinderungen in der allgemein üblichen Weise, 
ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe auffindbar, zugänglich und 
nutzbar sind. Hierbei ist die Nutzung behinderungsbedingt notwendiger Hilfsmittel zulässig.



Barrierefreiheit - ein 
Querschnitts-Thema:
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FFBQ

FFBQ

FFBQ



Worum geht es? Menschen
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Nutzergruppen (lt. Deutsche Bahn):
- Reisende mit Kindern/Kinderwagen,

Fahrrad und/oder Koffern
- RollstuhlfahrerInnen und Menschen mit     

Gehbehinderung
- Kleinwüchsige Menschen
- Blinde und Menschen mit Sehbehinderung
- Gehörlose und Menschen mit Hörbehinderung
- Menschen mit eingeschränkter 

Kommunikationsfähigkeit



(Gesetzliche) Vorgaben
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TSI-PRM - Anwendbare Technische Spezifikation für die Interoperabilität
(Zugänglichkeit für Menschen mit Behinderung und Menschen mit 
eingeschränkter Mobilität)

PBefG - Personenbeförderungsgesetz

DIN-Normen (Deutsches Institut für Normung e.V.) - anerkannte Regeln der 
Technik, z. B.: Bauen, Treppen, Kontraste, Bodenindikatoren, Rettungswege

LBO - Landesbauordnung (§50 – Barrierefreiheit)

Programme zur Gestaltung von Bahnanlagen und Fahrzeugen im 
Verkehrs- und Infrastrukturbereich der „Deutsche Bahn“ (Verpflichtung 
aus BGG)

LNVP 5.0 - Landesweiter Nahverkehrsplan bis 2027

RNVP OH 4.0 - Regionaler Nahverkehrsplan 2022

nah.sh Leitfaden Bushaltestellen
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Inklusion ist gut und wichtig für ALLE -
Barrierefreiheit ist dafür Voraussetzung!

Inklusionsbüro Lebenshilfe SH:
www.alle-inklusive.de

www.bundesfachstelle-barrierefreiheit.de

www.landtag.ltsh.de/beauftragte/lb

STUVA e.V.: Forschung für die 
Verbesserung des innerstädtischen 
Verkehrs und des unterirdischen Bauens

Plan:mobil: Planung von Mobilitätskonzepten



Worum geht es? BAHN
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Maßnahmen der Bahn (sehr guter Ansatz aber wo bleibt die Umsetzung in OH???):
1. Stufenfreiheit mittels Aufzug oder langer Rampe oder stufenfreier Zugänge (Reihenfolge!)
2. Bahnsteighöhe (Unterschiede auch bei den Zug-Einstiegshöhen!)
3. Zuganzeiger oder Dynamische Schriftanzeige (DSA)
4. Lautsprecheranlage oder DAS mit Akustiksymbol
5. Taktiler Weg zum Bahnsteig mit baulichen Leitelementen und

– bei Bedarf – Bodenindikatoren
1. Taktiles Leitsystem auf dem Bahnsteig
2. Markierung der Treppenstufen
3. Taktile Handlaufschilder an Treppen und Rampen
4. Wegeleitung „blau-gelb Layout 1998“ oder „blaues WLS 2016“
5. Automatiktüren oder Flügeltüren in Empfangsgebäuden
6. Niveaugleicher Fahrzeugeinstieg oder Einstiegshilfen



Worum geht es? BUS
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Worum geht es? AUTO
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